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UNTERNEHMENSSTEUERREFORM II –
DIE WICHTIGSTEN 

ANPASSUNGEN AB 2011
Seit dem 1. Januar 2009 ist
der erste Teil der Unterneh-
menssteuerreform II – die
 reduzierte Dividendenbesteu-
erung – in Kraft. Der zweite
Teil, der vor allem selbständi-
ge Unternehmer und KMU,
aber auch Kapitalgesell -
schaften entlasten soll, wird
auf den 1. Januar 2011 fol-
gen. Die kommenden Steuer -
anpassungen wirken sich auf
die Nachfolgeregelung aus,
begünstigen Strukturan -
passungen und mildern die
Doppelbesteuerung.

Im Zentrum der Reform stehen die
steuerliche Entlastung, die An-
rechnung der kantonalen Gewinn-

an die Kapitalsteuer sowie gezielte
Massnahmen zugunsten von KMU.
Für Selbständigerwerbende und Per-
sonengesellschaften liegt das Haupt-
gewicht der Reform bei der steuer-
lichen Entlastung der Nachfolgerege-
lung.

Privilegierte Besteuerung bei
Aufgabe der Selbständigkeit
Gibt der Unternehmer nach dem
55. Altersjahr oder gesundheitsbe-
dingt die selbständige Erwerbstätig-
keit auf, löst er alle stillen Reserven
auf dem Geschäftsvermögen auf. Bis-
her mussten die Selbständigerwer-
benden den sogenannten Liquida-

tionsgewinn zusammen mit dem Ein-
kommen versteuern. Wegen der Pro-
gression erhöhte sich in der Folge die
Einkommenssteuer. Ab 2011 wird der
Liquidationsgewinn getrennt vom
übrigen Einkommen privilegiert be-
steuert. Der Liquidationsgewinn ist
die Summe der in den letzten zwei
Geschäftsjahren realisierten stillen
Reserven. Er wird wie die Auszahlung
von Vorsorgekapitalien besteuert,
vorausgesetzt, dass die Höhe des Ge-
samtbetrags nicht über dem maximal
möglichen Einkaufsbetrag gemäss
BVG liegt. Ab dem 1. Januar 2011
wird nur noch ein Fünftel des Liquida-
tionsgewinns massgebend sein. Im
Minimum muss der effektive Steuer-
betrag jedoch zwei Prozent des
 Gewinns betragen. Hinter der Neue-
rung steht die Überlegung, dass
 Liquidationsgewinne aufgeschobene
ordentliche Jahresgewinne sind, die
sich deshalb nicht auf die Steuerpro-
gression auswirken dürfen. Diese
Steuerprivilegien können auch von Er-
ben beansprucht werden, falls sie den
Betrieb nicht weiterführen möchten.

Steueraufschub bei Über -
führung von Geschäfts- ins 
Privatvermögen
Dient eine Liegenschaft zukünftig
nicht mehr überwiegend geschäft-
lichen Zwecken, wird sie ins Privat-
vermögen überführt. Obwohl zu die-
sem Zeitpunkt kein Geld fliesst, wer-
den heute die stillen Reserven aus
dieser Überführung besteuert. Ab
dem 1. Januar 2011 kann der Unter-
nehmer verlangen, dass die Steuer
erst dann veranlagt wird, wenn die
Liegenschaft tatsächlich verkauft, der
Gewinn also tatsächlich realisiert
wird. Dieselbe Regelung gilt auch für
Erben. Sie können die Besteuerung
der stillen Reserven neu bis zur tat-
sächlichen Veräusserung aufschie-
ben. Zudem gilt die Verpachtung von
Geschäftsbetrieben ab 2011 nicht
mehr als Aufgabe der selbständigen
Erwerbstätigkeit. Der Verpächter

muss die stillen Reserven nicht mehr
sofort versteuern, er kann auf Antrag
den Zeitpunkt der Besteuerung sel-
ber bestimmen. 

Steuerfreie Rückzahlung von
Kapitaleinlagen
Gegenwärtig unterstehen Rückzah-
lungen von Kapitalleistungen über
dem Nennwert, welche juristische
Personen wie Aktiengesellschaften
an deren Gesellschafter leisten, der
Einkommens- und Verrechnungssteu-
er. Diese Regelung gilt auch, wenn es
sich um Aufgelder oder Zuschüsse
der Gesellschafter handelt. Ab 2011
können sämtliche Kapitaleinlagen,
die nach dem 31. Dezember 1996
geleistet wurden, einkommenssteu-
erfrei zurückbezahlt werden, sofern
diese separat ausgewiesen werden.

Praktische Umsetzung der
Steueranpassungen
Die Unternehmenssteuerreform II
 beseitigt wesentliche steuerliche

 Hindernisse bei Nachfolgeregelun-
gen für KMU und entlastet Personen-
gesellschaften. Gleichzeitig eröffnet
die Reform aber auch viele neue
Möglichkeiten zur Steuer- und Erb-
schaftsplanung. Insbesondere bei der
Nachfolgeplanung, der Einbindung
von Partnern sowie der Vererbung
von Geschäftsanteilen lohnt es sich,
genauer hinzuschauen. Ihr Treuhän-
der eruiert alle relevanten Punkte
und berät Sie kompetent. Achten 
Sie bei der Wahl Ihres Treuhandbera-
ters auf das Gütesiegel TREUHAND | 
SUISSE des Schweizerischen Treuhän-
derverbands. Die Mitglieder des Ver-
bands verpflichten sich zu erstklassi-
gen Beratungs- und Dienstleistungs-
standards und bilden sich laufend
fachlich weiter. In der Mitgliederda-
tenbank von TREUHAND | SUISSE
finden Sie per Mausklick ausgewie-
sene Treuhandprofis in Ihrer Nähe:
www.treuhandsuisse-zh.ch
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Die Unternehmenssteuerreform II auf einen Blick:

I Milderung der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung
Seit 1.1.2009
– Teilbesteuerung der Dividende für qualifizierte Beteiligungen, bei der direkten

Bundessteuer zu 60 % im Privatvermögen und zu 50 % im Geschäftsvermögen
– Ausweitung des Beteiligungsabzugs

II Abbau von substanzzehrenden Steuern
Seit 1.1.2009
– Entlastungen bei der Emissionsabgabe

Ab 1.1. 2011
 – Anrechnung der Gewinn- an die Kapitalsteuer bei den Kantonen
– Einführung des Kapitaleinlageprinzips

III Entlastung von Personenunternehmen in Übergangsphasen
Seit 1.1.2009
– Ausweitung der Ersatzbeschaffung
– Vorteilhaftere Bewertung von Wertpapieren im Geschäftsvermögen

Ab 1.1. 2011
– Steueraufschub bei Übertragung von Liegenschaften vom Geschäfts- ins Privat-

vermögen
– Aufschub der Besteuerung stiller Reserven bei Erbteilung
– Entlastung der Liquidationsgewinne
Quelle: www.efd.admin.ch/dokumentation


